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Kartengrundlage: Liegenschaftskarte des Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo LSA)

Gemarkung :  Uchtdorf

Flur : 3,4

Gesamtfläche : ca. 110 ha

Stand der Planunterlage: 07/2025
Liegenschaftskarte © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo),
bereitgestellt über https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de, abgerufen im Juli 2025.
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PLOTTDATUM

PLANINHALT

Stand

Entwurf

August 2025

Planzeichnung

nach § 2 BauGB i. V. m. § 8 BauGB

PROJEKT

Vorzeitigen Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage

„Uchtdorf - An der Agrargenossenschaft"

1

0

Zeichenerklärung

nach BauGB in Verbindung mit BauNVO und PlanZV

Teil I - Planzeichnung Teil II -  Textliche Festsetzungen

I.Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) Einsichtnahmemöglichkeit

Die der Planung zu Grunde liegenden Gutachten und Vorschriften können eingesehen
werden bei der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, Bismarkstraße 5, 39517
Tangerhütte, sowie im Internet unter
https://www.tangerhuette.de/de/bauleitplanung-1519304695.html

\\desktop-sm8sdfk\daten3\2023\23_29\cad\bebauungsplan uchtdorf entwurf 30072025.dwg

Pfad

Vorzeitiger Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage "Uchtdorf-An der Agrargenossenschaft"

Gemarkung Uchtdorf

Flur 4

           Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1  Nr. 1 BauGB

             Sondergebiet Photovoltaik, § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Nutzung von Sonnenenergie

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen,
 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (§§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

Einfahrtsbereich

Straßenverkehrsflächen öffentlich

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und
sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 5 Abs. 2, Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

Zweckbestimmung:

Elektrizität

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch hier: Trinkwasser mit Sicherheitsabstand 3 m von Mittelachse Leitung

ELT mit Sicherheitsabstand 5 m von Mittelachse Leitung

Ferngasleitung (auch stillgelegt)

mit Sicherheitsabstand     8 (3m) m von Mittelachse Leitung

Telekom mit Sicherheitsabstand 1 m von Mittelachse Leitung

Grünfläche
§ 9 Abs. 1 BauGB

Grünfläche

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

Wasserfläche (aus Katasterkarte)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Erhaltung : Bäume

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung
des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes, § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5
BauNVO

Maßzahlen in Meter

Bezeichnung Maßnahmen nach grünordnerischer Festsetzung:

Ausgleichsmaßnahmen
Vermeidungsmaßnahme

Nutzungsschablone

1  Art der baulichen Nutzung
2  Geländehöhe

Sonstige Planzeichen ohne Normcharakter

   Flurstücksnummer

   Flurstücksgrenze

Flurgrenze

NHN - Höhe in DHN2016

Symbol Vegetation

Festpunkt

Archäolische Fundstelle (14.1)(Pufferzone)
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5,00

Verfahrensvermerke Satzung

HINWEISE

PLANUNGSTRÄGER

SO

PV

41,3 m

DHHN2016

"eschl®sse

1. Aufstellungsbeschluss
Die Aufstellung des vorzeitigen Bebauungsplanes wurde in einer öffentlichen Sitzung am 15.02.2023 gemäß
§ 2 BauGB vom Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschlossen.
Es wurde beschlossen, dass das Verfahren nach § 12 BauGB angewandt wird.
Der Beschluss wurde  ortsüblich am 15.02.2023 im Amtsblatt Stendal bekannt gemacht.

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat in seiner öffentlichen Sitzung am .................... den
Entwurf des vorzeitigen Bebauungsplanes bestehend aus Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht und
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, gebilligt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

 3. Abwägungsbeschluss
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat am .................... die
vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der berührenden
Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorzeitigen Bebauungsplanes bestehend aus
Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht und artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, geprüft.
Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mitgeteilt worden.

4. Satzungsbeschluss
Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte hat in seiner öffentlichen Sitzung am ....................
den vorzeitigen Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage "Uchtdorf-An der Agrargenossenschaft" gemäß
§ 10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen.
Die Begründung einschließlich des Umweltberichtes wurde gebilligt.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

6erFahren

1. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurde
vom 14.10.2024 bis zum 08.11.2024 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs bestehend aus der

Planzeichnung und Begründung durchgeführt.
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB sind mit Schreiben vom 11.10.2024 und Fristsetzung bis zum 08.11.2024
beteiligt worden.

Die Bekanntmachung für die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte ortsüblich am 12.10.2024 im
Amtsblatt Nr. 24_25 Stendal. Des Weiteren erfolgte der Hinweis, dass die Bekanntmachung und die
auszulegenden Unterlagen zeitgleich im Internet-Portal der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte
eingestellt werden.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

2. Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom .................... bis zum
.................... durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfs bestehend aus der Planzeichnung und
Begründung durchgeführt.

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden gemäß
§ 2 Abs. 2 BauGB sind mit Schreiben vom .................... und Fristsetzung bis zum .................... beteiligt
worden.

Die Bekanntmachung für die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte ortsüblich am .............. im
Amtsblatt Stendal. Des Weiteren erfolgte der Hinweis, dass die Bekanntmachung zeitgleich im
Internet-Portal der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte eingestellt wird.
Die Entwürfe der Bauleitpläne wurden im Internet veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im
Internet, wurden die Unterlagen durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

3. Bedarf Genehmigung gem. § 10 Abs. 2
Die Genehmigung dieser Satzung, bestehend aus Planzeichnung (Teil I) und Text (Teil II), wurde mit

Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ...................... AZ: ...................................erteilt.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
Bürgermeister

Siegel

4. Ausfertigung
Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil I) und dem Text (Teil II), in
der Fassung vom .................... wird hiermit ausgefertigt.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

5. Bekanntmachung der Satzung
Der Satzungsbeschluss des vorzeitigen Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage "Uchtdorf-An der

Agrar-
genossenschaft", Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte ist im Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt
Tangerhütte am ............... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Des Weiteren erfolgte der Hinweis, dass die Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen
zeitgleich im Internet-Portal der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte eingestellt werden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängel der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und 
weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Ans. 3 S. 1 BauGB)
hingewiesen worden.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

6. Inkraftgetreten
Das Inkrafttreten sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in die Satzung sind am ..........  gemäß
Hauptsatzung bekannt gemacht worden. Damit ist der vorzeitige Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Die Satzung ist am ...........  in Kraft getreten.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

7. Planerhaltung § 215 BauGB
Eine nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind innerhalb eines Jahres nicht geltend gemacht
worden.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

Archäologie / Denkmalpflege

Gemäß § 14 (9) DenkmSchG LSA muss gewährleistet sein, dass ein Kulturdenkmal in Form einer
fachgerechten Dokumentation der Nachwelt erhalten bleibt (Sekundärerhaltung).
Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche Genehmigung (Art und Weise der Errichtung) zu
schaffen und die Vorgaben für die Dokumentation zu ermöglichen, muss aus facharchäologischer
Sicht den Baumaßnahmen ein fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur
Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz (Magnetometerdokumentation im
Bereich der Modultische mit Bodenaufschlüssen für Referenzdokumentation sowie ein 1.
Dokumentationsabschnitt mit Oberbodenabnahme in einem repräsentativen Raster im Bereich von
Zuwegungen, Trafostationen, etc.) vorgeschaltet werden.
Im Anschluss ist zu prüfen, in welcher Art und Weise der Errichtung aus facharchäologischer
Sicht zugestimmt werden kann - möglicherweise unter der Bedingung, dass entsprechend § 14
(9) eine fachgerechte archäologische Dokumentation nach den derzeitig gültigen Standards des
LDA LSA durchgeführt wird (Sekundärerhaltung) oder aber in Teilbereichen die
Ständerleichtbauweise zugunsten einer noninvasiven Bauweise verändert wird. So ist eine dem
Kulturdenkmal angemessene Art und Weise der Errichtung gewährleistet.

Bei Bodeneingriffen für interne Verkabelungen, Zuleitungen, Zaunsetzungen etc. wird gern. § 14
(9) DenkmSchG LSA eine baubegleitende archäologische Dokumentation erforderlich.

Textliche Festsetzung Nr. 1.1. - Zweckbestimmung des Sondergebiets
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird für das zeichnerisch i.S.d. § 1 Abs. 3 BauNVO festgesetzte
Sonsttige Sondergebiet mit der Bezeichnung SOPV die Zweckbestimmung „Nutzung von Sonnenenergie“
nach § 11 Abs. 2 BauGB festgesetzt.
Das Sondergebiet SOPV dient ausschließlich der Unterbringung von Anlagen für die Nutzung von
Sonnenenergie sowie der in ihrem funktionellen Zusammenhang für den bestimmungsgemäßen Betrieb
erforderlichen Folgennutzungen.

Textliche Festsetzung Nr. 1.2. - Allgemein zulässige Nutzungen
Innerhalb des Sondergebiets SOPV sind i.S.d. § 11 Abs. 2  BauNVO die nachfolgend aufgelisteten
Nutzungen zulässig:
· Photovoltaik-Module,
· Wechselrichter,
· Wirtschaftswege
· Technikgebäude, insbesondere Transformatoren und Speicher.

Textliche Festsetzung Nr. 1.3. - Ausnahmsweise zulässige Nutzungen
Innerhalb des Sondergebiets SOPV ist i.S.d. § 11 Abs. 2 BauGB ausnahmsweise die landwirtschaftliche
Nutzung zulässig, sofern diese der Zweckbestimmung nicht entgegensteht.

Textliche Festsetzung Nr. 2.1. - Grundflächenzahl
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 ff BauNVO)
Die Grundflächenzahl wird mit 0,6 festgesetzt. Innerhalb des Sondergebiets SO PV darf durch
Technikgebäude und Batteriespeicher maximal 2 % der ausgewiesenen Sonderbaufläche überbaut
werden. Die 2 % dürfen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausgenutzt werden.

Textliche Festsetzung Nr. 2.2. - Maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 ff BauNVO)
Innerhalb des Sondergebiets SO/PV werden maximale Höhen baulicher Anlagen (H/MAX) mit 5,00 m über
der Geländehöhe in Normalhöhennull (m ü.NHN) festgesetzt - die Bezugshöhe wird wird jeweils für die
einzelnen Baufenster zeichnerisch festgesetzt. Der obere Bezugspunkt der maximalen Höhe baulicher
Anlagen ist der höchste Punkt einer baulichen Anlage.

Textliche Festsetzung Nr. 3.1. - Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2, BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)
Baulichen Anlagen, einschließlich Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, sind außerhalb der
überbaubaren Grundstücksfläche nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Einfriedungen.

Textliche Festsetzung 4 : Grünordnerische Festsetzungen

M1: Auf den Flächen unter den Modultischen sollen Ruderalbestände entwickelt werden. Diese sollen
nicht angesät werden, sondern sich über eine Ruderalflur aus der im Boden vorhandenen
Diasporenbank sowie aus den aus der Umgebung eingetragenen Diasporen entwickeln. Die
Ruderalbestände unter den Modultischen werden nicht gemäht.
Die Ruderalfluren bieten Rückzugsräume für zahlreiche Arten. Vor allem die Artgruppe der
Insekten wird von der Maßnahme profitieren, was im Umkehrschluss ein höheres Nahrungsangebot
für andere Artgruppen, z. B. für die im Geltungsbereich vorhandenen Vogelarten, bedeutet.

M2: Die Flächen zwischen den Modultischreihen, in den unbebauten Seitenbereichen der Baufelder, in
den Wildkorridoren, im südwestlichen Randbereich sowie nördlich des Sandbeiendorfer Tangers sind
zu artenreichen Grünländern zu entwickeln (vgl. Anlage 5) und daher im Nutzungszeitraum der
Anlage dauerhaft artgerecht zu unterhalten (vgl. M3). Dazu sind diese Teilflächen vollständig mit
einer standortgerechten, artenreichen, aus Gräsern und Kräuterarten aufgebauten
Saatgutmischung anzusäen.
Für die Anlage der Grünlandflächen ist zertifiziertes, regionales Saatgut, Ursprungsgebiet 4
(Ostdeutsches Tiefland), Produktionsraum 2 (Norddeutsches Tiefland) mit einem hohen
Vermehrungs- und Qualitätsstandard nach VWW - Regiosaaten/ RegioZert/ Bio-Zertifiziert zu
verwenden.
Die derzeit bereits innerhalb des Geltungsbereiches bestehenden Intensivgrünlandflächen im
nordwestlichen Randbereich sowie südlich des Sandbeiendorfer Tangers werden nicht angesät,
sondern lediglich aus der intensivlandwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und mittels des in
der Maßnahme M3 geschilderten Pflegeregimes in Extensivgrünland überführt. Auch diese Flächen
sind im Nutzungszeitraum der Anlage dauerhaft artgerecht zu unterhalten.

M3: Für die in Maßnahme M2 aufgeführten Grünlandflächen des räumlichen Geltungsbereiches ist ein
angepasstes Pflegeregime mittels mosaikflächiger Mahd vorzusehen. Die Mahd erfolgt in der Regel
ab August bis Mitte September eines jeden Jahres, wobei Teilbereiche, die sich alternierend
ändern, von der Mahd auszusparen sind. Dazu werden die Flächen in fünf Abschnitte aufgeteilt,
von denen vier im Jahr gemäht werden und ein Abschnitt im Jahr ungemäht bleibt. Im nächsten
Jahr wechselt der ungemähte Bereich auf einen angrenzenden Abschnitt. Durch das zeitweilige
Stehenlassen von Altgras und Hochstauden in diesen Bereichen werden Lebensstätten für
bestandsgefährdete Tierarten erhalten und geschaffen. Zum Schutz der Tierwelt ist die Mahd mit
angepasster Maschinentechnik (z. B. Balkenmähwerk) vorzusehen. Die Mahd mit rotierenden,
landwirtschaftlichen Mähwerkzeugen (Kreiselmäher o. Ä.) ist aufgrund des fast vollständigen
Verlustes von Reptilien, Falterarten, Heuschrecken etc. unzulässig. Die Beräumung des Mahdgutes
erfolgt in den ersten drei Jahren nach jeder Mahd, danach in jedem zweiten Jahr.
Sollte in den ersten Jahren durch die vorherige Ackernutzung und die damit verbundene hohe
Nährstofflast der Flächen ein erhöhter Aufwuchs auftreten, ist eine mehrmalige Mahd
erforderlich. Auf den Flächen darf keine Düngung und kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
erfolgen.

M4: Auf den die Anlage umgebenden Flächen im Westen, Norden, Nordosten und Süden des
Geltungsbereiches sowie beidseitig entlang des Wenddorfer Weges und östlich des innerhalb des
östlichen Wildkorridors gelegenen Weges, soll eine Strauchhecke aus heimischen Arten etabliert
werden (vgl. Anlage 5). Diese wird einen Sichtschutz der eingezäunten PVA-Flächen bilden, um die
störende Fernwirkung der Anlagen in Richtung Uchtdorf, Wenddorf bzw. der Kreisstraßen 1181 und
1183 und darüber hinaus deutlich abzuschwächen bzw. gänzlich zu unterbinden. Gleichzeitig
schaffen die Bepflanzungen in der landwirtschaftlich geprägten Offen- bzw. Halboffenlandschaft
neue Strukturen, die von verschiedensten Vertretern der gebietstypischen Fauna genutzt werden
können und stellen somit langfristig neue Lebensräume im Gebiet zur Verfügung.
Die Breite der Pflanzflächen ist unterschiedlich und reicht von mindestens 4 m bis zu 21 m.
Für die Pflanzungen sollen ausschließlich einheimische Laubhölzer verwendet werden. Für den
Standort ist nachweislich Pflanzmaterial mit Herkunft aus dem Mittel- und Ostdeutschen Tief-
und Hügelland (Herkunftsgebiet 2) zu verwenden.

Baumarten:
Acer campestre - Feld-Ahorn
Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Straucharten:
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Gemeine Hasel
Cytisus scoparius - Besen-Ginster
Prunus spinosa - Schlehdorn
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rosa canina - Hunds-Rose

Die Pflanzgröße soll verpflanzte Heister und Sträucher und die Pflanzdichte 1 Stück je zwei
Quadratmeter (Reihenabstand 1 m, Abstand in der Reihe 2 m) umfassen. Die Pflanzflächen sind mit
einem Wildschutzzaun vor Wildverbiss zu schützen.

M5: Der Abstand zwischen Modultischunterkante und Boden beträgt mindestens 0,80 m. Dadurch ist
der Streulichteinfall auch in dauerhaft verschatteten Bereichen unter den Modultischen für die
Entwicklung einer durchgängigen Vegetationsdecke (Ruderalflur) ausreichend.

M6 Durchlässigkeit der Einzäunung für Kleinsäuger und Reptilien: Die Einfriedungen der Sondergebiete
„SOPV“ ist so zu gestalten, dass sie für bodengebundene Kleintiere (z. B. Kleinsäuger, Reptilien)
keine Barrierewirkung entfalten. Die Einfriedungen sind ohne Sockelmauern herzustellen und der
Abstand zwischen Boden und Zaunfeld muss mindestens 20 cm betragen.

Maßnahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (IHU 2025b):

V 1: Bauzeitliche Beschränkung ausschließlich auf Tageslichtphasen und damit außerhalb der
Dämmerungs- und Nachtstunden. Die nächtlichen Aktivitätsphasen (z. B. von Biber und Fischotter)
sind von akustischen, stofflichen oder geruchlichen Beeinträchtigungen durch das Baugeschehen zu
verschonen.

V 2: Um die festgestellten Vogelarten, insbesondere Heidelerche, Feldlerche, Braunkehlchen, Grauammer
und Ortolan, nicht direkt durch baubedingte und bauvorbereitende Maßnahmen gem. § 44 Abs. 1
Nr.1 bzw. Nr. 2 BNatSchG zu beeinträchtigen bzw. in deren Brutzeit erheblich zu stören, ist eine
Bauzeitenregelung einzuhalten. Demnach ist je nach Witterung ein Beginn der Bautätigkeit zur
Brutzeit zwischen dem 01.03. und 31.07. eines jeden Jahres zu untersagen.
Ausnahme: Bei durchgängigem Baubetrieb bzw. einer Bauflächenvorbereitung vor dem 01.03. kann
auf die Bauzeitenregelung verzichtet werden, da es in diesem Fall nicht zu einer Besiedlung der
Flächen kommt.

CEF 1Für die derzeit im Bereich der Baufelder gelegenen Feldlerchenreviere und andere betroffene
Offenlandbrüter sollen im Vorfeld der Baumaßnahmen Ausgleichsflächen durch Umwandlung bzw.
Entwicklung von Brachestreifen ohne Nutzung auf Intensiväckern und Grünlandflächen zwischen
Burgstall und Uchtdorf (nordwestlich der Vorhabenfläche) eingerichtet werden. Hierzu sollen in
der Gemarkung Burgstall (Flur 3) Teilflächen der Flurstücke 13/1, 13/2, 13/4, 16/1, 18/1, 20/1,
24/1, 26/1, 29/1, 33/1, 45/1, 50/1, 51, 72/1, 74/1, 78/1, 78/2, 82, 293/54, 332/53, 434/56 und
436/56 sowie in der Gemarkung Uchtdorf (Flur 4) Teilflächen der Flurstücke 344/3 und 350/5 mit
einer Gesamtgröße von ca. 18.800 m2 in einer Gesamtflächenkulisse von > 40 ha verwendet
werden.
Die Brachstreifen sollen mosaikflächig im Zeitraum vom 01. September bis 01. März (außerhalb der
Brutzeit) gemäht werden, damit sich darauf keine Gehölze etablieren können und der
Offenlandcharakter somit gewahrt bleibt. Die Lage der zu schaffenden Brachstreifen wird in der
Anlage 4 dargestellt.

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

Bismarkstraße 5

39517 Tangerhütte

Satzung

über den vorzeitigen Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage
"Uchtdorf-An der Agrargenossenschaft"

Aufgrund des §10 Abs.1 des Baugesetzbuches in der zuletzt geänderten Fassung  wird nach Be-
schlußfassung durch den Stadtrat vom ........................... gemäß  §10 Abs.3 BauGB folgende Satzung
über den vorzeitigen Bebauungsplan Solar-Freiflächenanlage "Uchtdorf-An der
Agrargenossenschaft", bestehend aus der Planzeichnung (Teil I) und dem Text (Teil II), erlassen.

Teil I - Planzeichnung
Maßstab 1 : 2000
Zeichenfestsetzung nach PlanZV

Teil II - Text
Textliche Festsetzungen auf Planzeichnung

Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte, den .………………....
  Bürgermeister

Siegel

Gemarkung Uchtdorf

Flur 3

Gemarkung

Uchtdorf

Flur 8
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1 2

2030

Geltungsbereich mit HQ200

Geltungsbereich mit HQ200

Maßstab: ohne
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< 0.5 m

0.5 - 1.0 m
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Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I
Nr. 394) geändert worden
Raumordnungsgesetz (ROG) Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), in
Kraft getreten am 31.12.2008 bzw. 30.06.2009 zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.03.2023 (BGBl. I S. 88) m.W.v. 28.09.2023;
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) Baunutzungsverordnung In der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990
(BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v.
07.07.2023
Bauordnung des Landes Sachsen- Anhalt (BauO LSA) In der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz vom
10.09.2023 (BGBl. I S. 176), letzte berücksichtigte Änderung: Inhaltsübersicht, §§ 65 und
87 geändert sowie § 64 neu gefasst, §§ 64a bis 64e neu eingefügt und Anlage
angefügt durch Gesetz vom 13. Juni 2024 (GVBl. LSA S. 150)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes Naturschutzgesetz
-BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA), vom 6. Juli 1993, letzte
berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.
März 2023 (GVBl. LSA S. 178)
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) geändert worden ist", Neugefasst durch Bek. v.
17.5.2013 I 1274; 2021, 123;
Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA), vom 16. März 2011,
berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli
2020 (GVBl. LSA S. 372, 374), Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt, (WG LSA),
vom 16. März 2011, zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020
(GVBl. LSA S. 372, 374)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Artikel 1 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585),
in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw. 01.03.2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom
22.12.2023 (BGBl. I S. 409) m.W.v. 29.12.2023
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert worden
ist, zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2025 I Nr. 52
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist",
zuletzt durch geändert Art. 3 G v. 14.6.2021 I 1802.
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) Übertragungsnetz vom 28. Juli 2011 (BGBl. I
S. 1690), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr.
151) geändert worden ist", zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 8.5.2024 I Nr. 151, Das
G ist gem. Art. 7 Abs. 1 G v. 28.7.2011 I 1690 am 5.8.2011 in Kraft getreten
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